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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Peter Stanislaus Schoka, Zum Stuten-
kerl 19, 49090 Osnabrück, unter dem Aktenzei-
chen 32-32.4.000509279/23 am 27.08.2009 er-
lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 
werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-
lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 27.08.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 306, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F i n k 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Arkadiusz Okulicz, Schladstr. 69, 
46047 Oberhausen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000512536/23 am 24.09.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 24.09.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 306, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 13.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F i n k 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Karen Block, Am Varenholt 85, 44797 
Bochum, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005111234/26 am 28.08.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 28.08.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 308, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 M i c h e l s 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Nelson Jorge Olivera Silva De Sousa, 
Altendorfer Str. 120, 45143 Essen, unter dem 
Aktenzeichen 32-32.4.005110249/25 am 
20.10.2009 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-
enthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 20.10.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 308, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 20.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 H e i l m a n n 

 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Sven Lahne, Teichacker 3, 46562 
Voerde, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005114973/25 am 30.07.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 30.07.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 308, eingesehen we-
ren. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 19.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 H e i l m a n n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Redzep Mahmuti, Seilerstr. 100, 
46047 Oberhausen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005116671/26 am 31.08.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 31.08.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 308, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 M i c h e l s 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Nihat Bayraktar, Blücherstr. 91, 
45472 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.005117175/8 am 14.09.2009 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.09.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 310, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 21.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Sibel Yenal, Gottliebstr. 92, 47166 
Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005115564/43 am 07.09.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 07.09.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 307, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 21.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Ingrid Anna Gerwings-Rilinger, Wer-
neraue 2, 45279 Essen, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.000510347/23 am 23.09.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 23.09.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 306, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 22.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F i n k 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Michael Kerner, Mühlenstr. 147, 
45473 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33.1.02 / MH-ZH21 am 06.10.2009 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene von Amts wegen abgemeldet 
ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.10.2008 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Kathrin Ringat, Gerberstr. 2, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33.1.02 / MH-EZ595 am 28.09.2009 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil die Betroffene von Amts wegen abgemeldet 
ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 13.10.2008 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 

Der gegen Christian Stolz, Oberhausener Str. 66, 
45476 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33.1.02 / MH-TC42 am 28.09.2009 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene von Amts wegen abgemeldet 
ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.10.2008 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Jose Maria Martinez, Zeppelinstr. 72, 
45470 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33.1.02 / MH-CD343 am 28.09.2009 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.10.2008 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
 
Ablauf der Ruhrfristen auf dem Reihengrabfeld 15 

des Friedhofs in Styrum (Teilbereich) 
 

Die Ruhefristen der Reihengrabstätten 0301 – 
0495 des Friedhofs Styrum, Feld 15, laufen am 
18.01.2010 ab. Dieses Gräberfeld wird zur Wie-
derbelegung benötigt. Vor Ort wird durch ein 
Hinweisschild, das am 15.09.2009 auf dem Grä-
berfeld aufgestellt wurde, auf den Ablauf hinge-
wiesen. Die Grabstellen sind bis zum 15.04.2010 
abzuräumen. 
 
Nach dem Abräumtermin noch aufstehende 
Pflanzen und Grabmale können von der Oberbür-
germeisterin, Amt für Grünflächenmanagement 
und Friedhofswesen, nach § 15 Abs. 5 der Sat-
zung vom 16.12.2003 für die Stadt Mülheim an 
der Ruhr (Friedhofssatzung), veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr Nr. 
44/2003, anderweitig verwendet werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.10.2009 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Amt für Grünflächenmanagement und 
Friedhofswesen 

 I. A. 
  
 W a a g e 
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Bekanntmachung 

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse des Rates 
der Stadt und der Bezirksvertretungen vom 

01.11.2009 bis 30.11.2009 
 

10.11.2009 Planungsausschuss, Volkshochschu-
le, Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr  

12.11.2009 Integrationsrat, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr  

13.11.2009 Jugendstadtrat, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
17:00 Uhr  

16.11.2009 Schulausschuss, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr  

19.11.2009 Sozialausschuss, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr  

23.11.2009 Bezirksvertretung 1, Volkshochschu-
le, Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr  

24.11.2009 Bezirksvertretung 2, Volkshochschu-
le, Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr  

26.11.2009 Bezirksvertretung 3, Volkshochschu-
le, Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr  

27.11.2009 Betriebsausschuss Betriebe der 
Stadt, Volkshochschule, Bergstr. 1-
3, Schulungsraum D 2 
15:00 Uhr 

30.11.2009 Jugendhilfeausschuss, Volkshoch-
schule, Bergstr. 1-3, Schulungsraum 
D 2 
16:00 Uhr 

 

Informationen zu Sitzungsterminen und Sit-
zungsorten können zudem der örtlichen Presse 
und der Internetseite der Stadt Mülheim an der 
Ruhr (www.muelheim-ruhr.de) entnommen wer-
den.  
 
Tagesordnungen und Zuhörerkarten für die Sit-
zungen sind beim Amt für Ratsangelegenheiten 
und Bürgerinformation, Leineweberstr. 18-20 
(Dresdner Bank Gebäude), Zimmer 3.04 , Tele-
fon 455 – 1600 erhältlich (je Person max. zwei 
Zuhörerkarten). Die Zuhörerkarten müssen spä-
testens 15 Minuten vor Beginn der Sitzung abge-
holt worden sein. Karten, die bis zum Beginn der 
Sitzung nicht abgeholt wurden, werden wieder 
zur Ausgabe freigegeben.  
 
Zuhörerkarten für die Sitzung des Rates der 
Stadt, die bis zum Tag vor der Sitzung nicht ab-

geholt wurden, sind am Tag der Sitzung im Amt 
für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation, 
Leineweberstr. 18-20 (Dresdner Bank Gebäude) 
Raum 3.04 abzuholen. 

 
Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen von 
Terminen und Sitzungsorten bleiben vorbe-
halten. 
 
Als Tagesordnungspunkt 1 der öffentlichen Sit-
zungen finden 30-minütige Einwohner- und Bür-
gerfragestunden statt. Hierfür gelten die Verfah-
rensregeln des § 7 der Geschäftsordnung für den 
Rat der Stadt entsprechend. Auszugsweise wird 
auf Folgendes hingewiesen: 
 
- Es dürfen zwei kurze Fragen und eine Zu-

satzfrage gestellt werden. 
- Die Fragen müssen sich auf Angelegenhei-

ten der Stadt bzw. des Stadtbezirkes be-
ziehen und dürfen keine Feststellungen, 
Wertungen, oder Unterstellungen enthal-
ten.  

- Die Fragen müssen mindestens 10 Tage 
vor der Sitzung bei der Stadtverwaltung, 
Amt für Ratsangelegenheiten und Bürger-
information, z. H. Frau Hagen-Betting 
(Leineweberstr. 18-20, Dresdner Bank 
Gebäude, Zimmer 1.02), schriftlich einge-
reicht werden.  

 
  
 Mülheim an der Ruhr, den 06.10.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 H a g e n – B e t t i n g 
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Öffentliche Bekanntmachung 

zur Wahl des Integrationsgremiums am 07.02.2010 
im Wahlgebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr 

- Wahltermin, Einreichung von Wahlvorschlägen und Einteilung in Stimm- und Briefwahlbezirke - 
 
1. Bekanntmachung des Wahltermins 
 
Der Wahltermin für die Wahl des Integrationsgremiums der Stadt Mülheim an der Ruhr ist gemäß § 8 
Abs. 1 der Wahlordnung zur Wahl des Integrationsgremiums (Wahlordnung) von der Wahlleiterin festge-
legt worden. 
 
Die Wahl der Mitglieder des Integrationsgremiums findet demnach am  

Sonntag, dem 07.02.2010 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
statt. 
 
2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  
 
Gemäß § 9 Abs. 1 der Wahlordnung fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Wahl des Integrationsgremiums im Wahlgebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr am 07.02.2009 auf. 
 
Die Wahlvorschläge müssen gemäß § 9 der Wahlordnung für die Wahl zum Integrationsgremium im Büro 
der Wahlleiterin, Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation, Leineweber Str. 18-20, Dresdner 
Bank Gebäude, Zimmer 3.07, bis zum  
    21.12.2009, 18.00 Uhr, 
eingereicht werden. 
 
Listenwahlvorschläge müssen von mindestens 10, Wahlvorschläge von Einzelbewerbern von mindestens 
5 Wahlberechtigten des Wahlgebiets persönlich und handschriftlich unterzeichnet werden. 
Inhalt und Form der Wahlvorschläge und der vorgeschriebenen Anlagen sind in der Wahlordnung genau 
bezeichnet. 
 
Sämtliche Vordrucke für das Wahlvorschlagsverfahren zur Wahl des Integrationsgremiums 2010 sowie 
die vorgeschriebenen Anlagen werden im Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation, Leinewe-
ber Str. 18-20, Dresdner Bank Gebäude, Zimmer 1.02 und 3.07, auf Anforderung kostenlos ausgehän-
digt. 
 
Alle Wahlvorschläge sollten nach Möglichkeit frühzeitig vor dem 21.12.2009 im Büro der Wahlleiterin 
schriftlich vorliegen, damit etwaige Mängel, die deren Gültigkeit berühren, noch rechtzeitig behoben wer-
den können. 
 
3. Einteilung des Wahlgebietes in Stimm- und Briefwahlbezirke 
 
Die kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr ist für die Wahl des Integrationsgremiums 2010 in neun 
Stimmbezirke und einen Briefwahlbezirk eingeteilt. 
 
Die Abgrenzungen der Stimmbezirke können während der allgemeinen Dienststunden im Amt für Rats-
angelegenheiten und Bürgerinformation, Leineweberstr. 18-20, Dresdner Bank Gebäude, Zimmer 3.07, 
eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 27.10.2009  
   
  Die Oberbürgermeisterin 

  und Wahlleiterin 
 

      M ü h l e n f e l d 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Peter Stanislaus Schoka, Osnabrück) 448 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Arkadiusz Okulicz, Oberhausen) 448 
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Öffentliche Bekanntmachung zur Wahl des Integrationsgremiums am 07.02.2010 im Wahlgebiet  
der Stadt Mülheim an der Ruhr - Wahltermin, Einreichung von Wahlvorschlägen und Einteilung in  
Stimm- und Briefwahlbezirke - 459 
 


